
147 1. Abschnitt — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum §  157

insbesondere ökonomischen Unterschied zwischen dem sozialistischen 
Eigentum  einerseits und dem  persönlichen und privaten  Eigentum  der 
Bürger andererseits. Diese U nterscheidung soll dazu beitragen, die sozia
listische Einstellung der B ürger zum sozialistischen Eigentum  zu fördern. 
Sie d ient der V erw irklichung des V erfassungsgrundsatzes, das sozia
listische Eigentum  zu schützen (Art. 10 Abs. 2 der Verfassung).

Die strafgesetzliche Begriffsbestim m ung des sozialistischen Eigentums 
im  Abs. 1 basiert auf der Begriffsbestim m ung des sozialistischen Eigen
tum s in A rt. 10 der Verfassung und erfaß t darüber hinaus auch das aus
ländische sozialistische Eigentum. § 157 Abs. 2 fü h rt dagegen Eigentum s
kategorien auf, die nicht sozialistisches E igentum  sind, aber beim stra f
rechtlichen Schutz diesem gleichgestellt werden.

2. Eine wichtige N euerung des StGB besteht darin , daß das gesamt
gesellschaftliche Volkseigentum differenziert als Vermögen der

DDR, ih rer Organe, Einrichtungen und B etriebe aufgeführt w ird. Dies 
berücksichtigt die Entw icklung des ökonomischen Systems des Sozia
lismus, insbesondere die innere G liederung des Volkseigentums, die Rolle 
der in Rechtsträgerschaft effektiv  die subjektiven Eigentum srechte w ah r
nehm enden Institu tionen und die Rechte der einzelnen Betriebe und E in
richtungen. Demzufolge ist es auch erforderlich, die konkreten  Eigentum s
verhältnisse der Einrichtung festzustellen, der die betreffenden Ver
m ögensw erte gehören.

D arüber h inaus ergibt sich aus der gesetzlichen Bestim m ung des 
sozialistischen Eigentums, daß zu den S trafta ten  gegen das sozialistische 
Eigentum  auch solche gehören, die sich gegen die Verm ögenssubstanz 
eines sozialistischen Betriebes richten und m it einer unrechtm äßigen 
V erm ögenserw eiterung zugunsten eines anderen verbunden sind (z. B. 
wenn durch eine Betrugshandlung das Vermögen eines Betriebes geschmä
le rt und das eines anderen Betriebes ungerechtfertigt bereichert wurde), 
ohne daß der T äter fü r  sich persönlich m aterielle Vorteile erstreb te oder 
erlangte. Tatbestandlich ist die zu U nrecht bereicherte Einrichtung in den 
§§ 158 und 159 un te r das M erkm al „anderen“ zu subsum ieren.

3. Zum genossenschaftlichen Gemeineigentum w erktätiger Kollektive 
gehört nicht jegliches als genossenschaftlich bezeichnetes Vermögen,

sondern n u r solches sozialistischer Genossenschaften. Das sind insbesondere 
V erm ögenswerte von LPG (landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften), GPG (gärtnerischen Produktionsgenossenschaften), PGH (Pro
duktionsgenossenschaften des Handw erks), FPG (Fischereiproduktions
genossenschaften) und deren zwischengenossenschaftlichen Einrichtungen 
(Kooperationseinrichtungen). Das Eigentum von privaten  Genossenschaf
ten fällt nicht un te r den Begriff des genossenschaftlichen Eigentum s (vgl. 
OG N J 1959, S. 712 bzw. OG St. Bd. 5, S. 240).

Entscheidend ist der sozialistische, von A usbeutung freie C harak ter der 
Beziehungen der G enossenschaftsm itglieder untereinander. Das ist jeweils 
auf der G rundlage der S tatu ten  zu prüfen. Dem entsprechend gehört auch
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